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1. Teil 

Der Vertrauens wegfall als Kündigungsgrund 
für das Arbeitsverhältnis 

I. Abschnitt 

Die Einleitung 

In modemen sozialen Gesellschaften, die sich durch organisierte Arbeitstei-
lung, gegenseitige Verantwortung und eine gleichmäßige Risikoverteilung aus-
zeichnen, ist das Vertrauen die Komponente, die das Gefüge des friedlichen Mit-
einanders zusammenhält. Das gegenseitige Vertrauen ist schlechthin die Grundla-
ge aller menschlichen Beziehungen. Vertrauen ist vor allem ein moralischer Wert-
begriff in christlichen Kulturkreisen. Fikentscher hat in seiner Methodenlehre 1 

dargestellt, wie sich verschiedene Gesellschaftstypen gerade durch das Bestehen 
oder Nichtbestehen von Querverbindungen unter den Menschen unterscheiden, 
ohne damit eine Wertung zu verbinden. Er bezeichnet die christlichen Kulturen 
ebenso wie schon die vorchristliche griechische Polis als besonders organisierte 
Gesellschaften. Die Ableitung der menschlichen Treuebindungen untereinander 
zieht er für das Christentum vor allem aus dem Treueverhältnis jedes Einzelnen 
zu einer göttlichen Instanz2. Wer Vertrauen in einen gerechten Gott aufbauen 
könne, und wer wisse, daß dieses Vertrauen belohnt werde, sei auch in der Lage, 
seinen Mitmenschen zu vertrauen. Vertrauen ist also ein existentieller Grundwert 
der abendländischen Kultur. Die Fähigkeit zu vertrauen, wurzelt auf dem griechi-
schen Ideal der Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dem römischen Ideal der Gesetzes-
treue und Redlichkeit und dem christlichen Glauben an den Eigenwert der Per-
sönlichkeit3 . Diesen Gesellschaftsformen mit ausgeprägten Querverbindungen hat 
Fikentscher die sogenannten fragmentierten Kulturformen gegenübergestellt, wie 
den Islam oder auch den Kommunismus, in denen das Individuum als solches 
keinen besonderen Stellenwert erfährt, sondern vorrangig der allumfassende Wille 

1 Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd. I S. 269 ff. zum Rechtsverständnis im Judentum 
und Christentum in methodischer Hinsicht. 

2 Fikentscher, Methoden des Rechts Bd. I, nennt als Ursprung dieser Treuebeziehung der 
Menschen zu Gott und untereinander insbesondere den prophetisch-jüdischen Glauben, vor-
getragen etwa von Deutero-Jesaja und David. 

3 Eichler, Die Rechtslehre vom Vertrauen, S. 121. 

20110 
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Gottes4, bzw. die Gesamtheit zählt5 . Typischerweise werden dort menschliche 
Werte und erwünschte Verhaltensweisen einseitig vom Staat vorgegeben statt de-
mokratisch legitimiert6 . Das Vertrauen in die Mitmenschen wird gedämpft durch 
staatliche Überwachung oder, wie im Islam, durch die Vorgabe religiöser Gebote, 
die zugleich weltliche Gesetze sind. Als ein wichtiges Element der islamischen 
Ethik gilt "das fehlende Band, das Miß-Trauen zwischen den Menschen,,7. Solche 
Gesellschaftsformen zeichnen sich oft durch doktrinäre Regierungen aus, etwa 
den kommunistischen Einparteienstaat8 oder den fundamentalistischen "Gottes-
staat". Eine Demokratie aber, die durch den Austausch von Meinungen im Parla-
ment und durch Wahlen lebt, ist auf diese Weise nicht denkbar9 . Eine demokrati-
sche Gesellschaft, in der einer dem anderen mißtraute, würde in wachsamer 
Skepsis der Menschen untereinander stagnieren. Die menschliche Kommunikati-
on wäre gehemmt. Weil es auch an einer einseitigen staatlichen Vorgabe und ge-
waltsamen Durchsetzung von gesellschaftlichen Zielen fehlte, ginge niemand ein 
Risiko ein. Von Lenin stammt die Behauptung, daß Vertrauen gut, Kontrolle aber 
besser sei 10. Permanente Kontrolle bedeutet jedoch nichts anderes als ständiges 
Mißtrauen 11. Eine solche Doktrin kann nicht die Grundlage einer demokratischen 
Gesellschaft sein, weil sie gewaltsam durchgesetzt werden müßte. Das gilt so-
wohl für Völkergemeinschaften, als auch für kleinste soziale Zusammenschlüsse, 
wie etwa die Ehe. Im Arbeitsverhältnis ist die Kommunikation anders als in der 
Ehe zwar auf sachliche, statt private Aspekte ausgerichtet, doch kann sie, wie in 

4 Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd. I S. 122 bezeichnet das als die "Monokausalität 
des Islam", wonach Bindungen unter den Menschen verbotene Absicherungen gegen gottge-
wollte Risiken sind, die vom Menschen weder beschränkt noch beseitigt werden dürften. 
Eine Treuebeziehung zu Allah besteht nicht (S. 308). 

S Karl Marx/Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, in: Werke, Bd. 3 S, 74 behaupteten 
nämlich: ,,Erst in der Gemeinschaft ( ... ) wird also die persönliche Freiheit möglich" Lenin, 
Entwurf eines Programms unserer Partei, in: Werke Bd. 4, S. 230 schloß daraus für den Auf-
bau des sozialistischen Staates, daß "die Interessen der gesellschaftlichen Entwicklung höher 
als die Interessen des Proletariats" gestellt werden müßten. (aus: Akademie der Wissenschaf-
ten der UdSSR, Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie, S. 412 ff. ). 

6 Legitimes Mittel zur Durchsetzung der sozialen Revolution war daher auch die Gewal-
tanwendung gegen das herrschende System (Grundlagen der marxistisch-leninistischen Phi-
losophie, a. a. 0., S. 412). 

7 Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd. I S. 310, 311 verweist auf diese antikollektivisti-
sche Tendenz des Islam. Weil Allah Leid zufüge dürfe und ihm Gehorsam geschuldet werde, 
fehle das Vertrauensmoment. Man traue Gott nicht, also traue man auch den Menschen nicht. 
Als Beispiel werde daher das Liegenlassen von Gegenständen als Dereliktion betrachtet, Vieh 
werde nachts nicht alleine auf der Weide gelassen. 

8 Bezeichnenderweise auch die "Diktatur des Proletariats" genannt (Grundlagen der mar-
xistisch-leninistischen Philosophie, a. a. 0., S. 399). 

9 Das Verfassungsrecht gibt vor, daß die Regierung durch das Vertrauen des Parlaments 
getragen wird, bei Entziehung hat sie zurückzutreten (Art. 67, 68 GG). 

lO Fikentscher, Methoden des Rechts, Bd. I S. 123. 

11 Das belegt die hohe Spitzeldichte in der ehemaligen DDR, die viel höher ausfiel, als im 
Nationalsozialismus. 
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der Ehe, gleichermaßen essentielle Grundlage der Beziehung sein. Wie es in der 
Ehe unersetzliche Voraussetzung ist, daß die Partner sich aufeinander verlassen 
können, kann auch das Eingehen oder Aufheben eines Arbeitsverhältnisses davon 
abhängen, daß sich die Parteien vertrauen. Gerade wegen solcher Parallelen wur-
de immer wieder versucht, im Arbeitsverhältnis mehr zu sehen als ein einfaches 
schuldrechtliches Austauschverhältnis. Vertrauen ist in der Demokratie der tra-
gende Bestandteil aller menschlichen Gruppierungen, sei es die Familie, der Ver-
ein, die personenrechtliche Gesellschaft, die politische Partei. Das Vertrauen ist 
als Basis der friedlichen Kommunikation nicht nur schlechthin konstituierend für 
das demokratische Rechtssystem, sondern auch für die freie Marktwirtschaft. Daß 
es dort eine Grundlage für die Privatautonomie bildet, ist heute eine selbstver-
ständliche Einsicht. Privatautonomie ist die Befugnis eines Individuums, seine 
Rechtsbeziehungen zu anderen Personen selbst zu regeln 12. Das Mittel zur Ver-
wirklichung der freien Selbstgestaltung ist das Rechtsgeschäft13. Für dieses gilt 
der Grundsatz pacta sunt servanda l4 , deshalb spielt der Vertrauensgedanke in der 
Rechtsgeschäftslehre 15 eine wesentliche Rolle l6. Die Idee der Vertragsfreiheit hat 
das BGB dem Recht der Verträge mit Selbstverständlichkeit zugrunde gelegt 
(§ 305 BGB), doch erst der Liberalismus der Weimarer Republik hat sie aus-
drücklich manifestiert (Art. 152 WRV). Privatautonomie kann aber nur funktio-
nieren, wenn rechtsgeschäftliche Versprechen im allgemeinen eingehalten wer-
den. Eine der Maximen, die Kant auf ihre Vereinbarkeit mit dem kategorischen 
Imperativ überprüfte, war die, ein Versprechen zu geben in der Absicht, es nicht 
zu halten 17. Kant meinte, man könne nicht wollen, daß diese Maxime ein allge-
meines Gesetz werde, da es sonst bald keine Versprechen mehr gäbe l8 . Der Ge-
danke des Liberalismus, den Kant vertrat, nennt die Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung als oberstes sittliches Gebot l9, kommt aber ohne eine sozial-
ethische Komponente nicht aus. Larenio nennt als solche das Vertrauensprinzip 

12 Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, S. 413; nach BVerfGE 71, 
ISS (170) ist Privatautonomie "das Prinzip der eigenen Gestaltung der Rechtsverhältnisse 
durch den Einzelnen nach seinem Willen". 

13 Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, S. 413. 

14 Zwar ist der Grundsatz pacta sunt servanda ebenfalls kein Teil der geschriebenen Privat-
rechtsordung, doch steht ihm gleichermaßen der Rang einer unverzichtbaren Funktionsvor-
aussetzung für eine freiheitlich verfaßte und auf der Privatautonomie basierende Privatrechts-
ordung zu, vgl. hierzu Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, S. 248 
m. w. N. u. a. auch zu den vernunftrechtlichen Wurzeln. 

15 Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, S. 248 ff., 257. 

16 Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, S. 412. 

17 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, IV, S. 403 ff. 
18 Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, S. 52, regte angesichts der oftmals aber 

anderen Wirklichkeit an, man möge einem Versprechen immer hinzufügen "es auch wirklich 
halten zu wollen". 

2' 

19 Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, IV, S. 403 ff.; 11. Abschnitt, § 37. 

20 Larenz, BGB AT, S. 43 f. 


